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„Solidaritätmit Durnwalderwar nur Populismus“
LANDTAG: Leiter Reberwirft Landesregierung„Lippenbekenntnisse“nachVerurteilungdes Landeshauptmannes a.D. vor –Kompatscher verteidigt Vorgehendes Landes

BOZEN (hof). Die fehlende Soli-
darität mit Landeshauptmann a.
D. Luis Durnwalder bei seinen
Verurteilungen war gestern The-
mabei der Aktuellen Fragestunde
im Landtag. Andreas Leiter Reber
(Freie Fraktion) meinte, die Soli-
darität der Landesregierung sei
nur ein Lippenbekenntnis. Wie
Landeshauptmann Arno Kom-
patscher dann erklärte, wäre es
ein zweischneidiges Schwert ge-
wesen, wenn das Land sich in ei-
nen Prozess eingelassen hätte.

Als der Landeshauptmann a.
D. Luis Durnwalder 2023 vom
Rechnungshof dazu verurteilt
wurde, dem Land einen Scha-
denersatz für einen angeblich

von ihm verursachten Image-
schaden in Höhe von 270.000 Eu-
ro zu bezahlen, war die Empö-
rung groß. Auch der Landtag
sprach Durnwalder im Septem-
ber 2023 in einer Tagesordnung
die volle Solidarität aus. „Aller-
dings war der Auftrag des von al-
len SVP-Mandataren unterzeich-
neten Antrags, zu prüfen, ob sich
das Land ins Verfahren einlassen
und damit verbundene Ausgaben
im Haushalt vorsehen kann,
nichts als ein populistisches Lip-
penbekenntnis“, kritisiert Leiter
Reber.

InWirklichkeit hätten Kompat-
scher, die Landesregierung und
die SVP längst gewusst, dass

Durnwalder mit öffentlichen Mit-
teln nicht geholfen werden konn-
te, meint Reber. Denn Kompat-
scher habe nachweislich schon
2018 in einem Interview erklärt,
dass bereits die Anwaltschaft des
Landes beauftragt worden sei, zu
prüfen, welche Rechtsmittel ein-
gelegt werden konnten. Einzige
Möglichkeit wäre somit gewesen,
Durnwalder privat zu helfen. „Er
hat es sich nicht verdient, so be-
handelt zu werden“, meint Reber.
Er hat Kompatscher im Landtag
gestern einige Fragen gestellt.
Der Landeshauptmann teilte mit,
dass er und die Landesregierung
sich selbstverständlich auch nach
der genehmigten Tagesordnung

2023 noch einmal bei der Anwalt-
schaft des Landes und beim Ge-
neralsekretär erkundigt hätten,
ob sich das Land in dem damals
noch behängenden Verfahren

einlassen konnte oder sollte. Aber
in Strafprozessen und Prozessen
vor dem Rechnungshof seien die
Staatsanwaltschaft und der Ange-
klagte als Privatperson die Pro-
zessparteien, und nicht die Lan-
desverwaltung. Demzufolge habe
die Anwaltschaft des Landes kei-
ne Zuständigkeit, die Verteidi-
gung zu übernehmen. Für das
Land stelle sich laut Anwaltschaft
des Landes ein potenzieller Inter-
essenskonflikt dar: Denn was
passiert, sollte das Gericht rechts-
widrige Handlungen feststellen,
die der öffentlichen Verwaltung
Schaden verursacht haben?,
meinte Kompatscher. Dann wür-
de das Land jemanden verteidi-

gen, der dem Land Schaden zu-
gefügt habe. Das sei ja die These
der Anklage. Da müsste das Land
dieWiedergutmachung des Scha-
dens verfolgen und sich als Ge-
genpartei in das Verfahren einlas-
sen. „Das haben wir dann nicht
gemacht“, meinte Kompatscher.

Luis Durnwalder ist überzeugt:
Das Land hätte sich bei seinen
Prozessen sehr wohl einlassen
können – und zwar, um die Kom-
petenz zu verteidigen, etwa, als es
um die Murmeltier-Abschüsse
ging. Auch beim Sonderfonds-
Prozess hätte das Land seine Ge-
setze und Beschlüsse in den Ver-
fahren verteidigen können.
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